
2. Abtheilung. 8. Kapitel. 

Waller ung Waln. 

i 1. Gejhichtliche Entwiclung. 

Nach vielfachem Schwanten der Gejeggebung hat fich in derfelben gegen- 

wärtig die Erfenntniß Bahn gebrochen, daß die Erhaltung eines verhältniß- 
mäßig großen Waldbeftandes aus verfchiedenen Gründen zu den Aufgaben des 
Staates gehört, und daß derjelbe diefer Aufgabe dadurch Rechnung tragen 
muß, daß er den eigenen fisfalifchen Waldbefig erhält, erweitert und nad) 
vationellen Grundfägen verwaltet, der Verwüftung und Ausholzung der im Be- 
fige von Korporationen und Einzelnen befindlichen Wälder nach Möglichkeit vor- 
beugt und die Aufforftung hierzu geeigneter Ländereien fördert und unterjtüßt. 

Die auf ©. 354 und Bd. IV ©. 333 enthaltenen Angaben über den jegigen 
Umfang des Holzverkehrs auf der Weichjel und die in der Einleitung diejer 
Abtheilung gegebenen Andeutungen darüber, daß fcehon feit der Zeit der Ordens- 
herrfchaft alljährlich große Holmaffen auf der Weichjel zu Thal gejchafft worden 

find, gewähren bereit3 einen Rüchjchluß auf die ausgedehnten Waldmafjen, welche 

früher in Galizien und Auffisch-Volen vorhanden waren, ebenfo jehr aber auch 
auf den jchommgslofen Abtrieb der Forften in diefen Landestheilen. Aber auch 
Wejtpreußen war ehemals weit dichter bewaldet als jeßt, namentlich jeine heute 
fait waldfreien Nliederungen. Beifpielsmweife dehnte fich zur Zeit der Ordens- 
herrfchaft der Stuhmer Forft bis nach Willenberg bei Marienburg aus. m 
Weiten grenzte hieran der große Montaner Wald, weiter nördlich der Warnaufche 
Wald, der fich) bis Schadwalde hinzog. Die Ortjchaften Neuteich und Tiege 
hatten je 13 Hufen Wald, dem Waldbefige der leßteren an der Linau fügte 

Winrich von Knipprode im Jahre 1356 noch 1’/. Hufen hinzu. Die meijten 
DOrifchaften entnahmen ihren Holzbedarf aus den Ordenswäldern. Der Orden 

führte indefjen durch feine Waldmeifter eine Aufficht darüber, daß die Holz- 
entnahme fich in den Grenzen des Bedürfnifjes hielt, und das durch vie Privilegien 
zugefagte Quantum nicht überfchritt.) Sn der polnischen Zeit erreichten die 
Abholzungen einen bedeutenden Umfang. Um 1660 wird bereits die Klage laut, 
daß der auf jährlich eine Million Guben gefchägte Handel mit Holzafche in 

') Ecardt, „Sejchichte des Kreifes Marienburg“ ©. 34.
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erfahre.?) Der Verbrauch war auch im Inlande ein ftarker; in dem Gebiete 
der Stadt Thorn, deren großer Waldbefit im Jahre 1618 durch 16 Waldfnechte 

und 1 Holzförjtev beauffichtigt wurde, erhielten bi8 in die Mitte des 17. Jahr- 
hundert3 jänmtliche Rathsmitglieder, Prediger und Beamten freies Holz; den 
Bürgern waren in der Woche freie Holzfuhrtage gejet.?) m Jahre 1800 betvug 
das Fisfalifche Forftareal in Weftpreußen 1200 000 Morgen‘), war alfo faft 

genau ebenjo groß wie jeßt (3026 qkm). 
Die preußischen Forftgejege Liegen fich im Anfchluß an die landrechtlichen 

Beltimmungen die Schonung der Forften angelegen fein. Die Forft und Yagd- 
ordnung fir Weftpreußen und den Nebediftrift vom 8. Oftober 1805°) ftellte in 
$ 8 den Grundjat auf, dag Wälder und beträchtliche Holzungen, die einer forft- 
mäßigen Benußung fähig wären, von dem Cigenthümer nur jo benußt werden 
dürften, daß dadurch feine Holzverwüftung entjteht, bejchränkte den Holzverwititer 

in der freien Benußung feines Waldes bis zu dejjen völliger Wiederherftellung 

($ 9) md verlieh dem Waldbefiger behufs Verbefjerung der Waldkultur und 
zur Sicherung des Waldes gegen Schäden ein Enteignungsvecht gegenüber den 
Befigern der in jenem Walde befegenen und von diefem umfchlofjenen Grund- 
ftücte (8 11). 

Das Landesfulturedifit vom 14. September 1811 befeitigte in $ 4 alle 
Einfchränfungen, welche das Allgemeine Landrecht‘) und die PBrovinzial-Forit- 
ordnungen in Anjehung der Benußung der Privatwaldungen vorjchrieben. u 
welchem Maßftabe von diefer Freigabe des Verfügungsrechtes über die Privat- 
forften alsbald Gebrauch gemacht wurde, erhellt daraus, daß im Jahre 1822 die 

gefammte Waldfläche in Weftpreußen nur noc, ein Drittel derjenigen des Jahres 
1772 ausmachte.) 

2. Nenere Gefekgebung. 

Eine wejentliche Aenderung der Gejeßgebung datirt von dem Erlafje des 
Gefeges, betr. Schugwaldungen und Waldgenofjenfchaften, vom 6. Juli 1875 
(8. ©. ©. 416), welches nad) $ 1 am die Stelle aller bisherigen gejeglichen 

Beltimmungen über Bewirthfehaftung und Benugung von Waldgrumdftücen ge- 
treten ift. Im Bufammenhange hiermit ift durch das Geje vom 14. Auguft 

1876 (©. ©. ©. 373), betr. die Verwaltung der den Gemeinden und öffentlichen 

Anftalten gehörigen Holzungen in den Provinzen Preußen, Brandenburg, Pont 
mern, Bofen, Schlefien und Sachjen, die Beauffichtigung, Benugung und Bewirth- 

ichaftung der Gemeinde-, Korporations- und „smjtituten-Yoriten neu geregelt, 
während das Gejeg über gemeinfchaftliche Holzungen vom 14. März 1881 
(6. ©. ©. 261) BVorfchriften über die jogenannten Intereffenten-Forften enthält. 

?) Löfchin a. a. D. Bd. I ©. 398. 
3) Wernide a. a.D. Bd. II ©. 226. 

») PBannwis, „Das Forftwefen von Wejtpreußen”. Berlin 1829. 

5) Abgdr. bei Leman a. a.D. Bd. II ©. 375. 

% Aufgehoben find hierdurch die in den SS 8389 Tit. 8 Th. I Allgem. Landrechts 

enthaltenen VBorfchriften gegen die Holzverwüftung. 

?) Graf zur Lippe, „Wejtpreußen unter Friedrich dem Großen”. Thorn 1866, ©. 17.


